
 

an die untere Denkmalschutzbehörde Eingangsstempel untere Denkmalschutzbehörde  Aktenzeichen 
 

Landkreis Aurich 

- Untere Denkmalschutzbehörde – 

Fischteichweg 7-13 

26603 Aurich 

 

 

 

 

 

Antrag auf Erteilung einer  

denkmalrechtlichen Genehmigung 
 

Antragsteller / Antragstellerin 

Name / Firma Vorname Telefon Fax 

    

Straße, Hausnummer PLZ, Ort E-Mail 

   

 

Standort Baudenkmal 

Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

  

Gemarkung Flur Flurstück 

   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit beantrage ich die denkmalrechtliche Genehmigung gemäß § 10 des Nds. Denkmalschutzge-

setzes für folgende Restaurierungsmaßnahme / Baumaßnahme: 
 

Maßnahmenbeschreibung: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Folgende Unterlagen/Kostenvoranschläge sind beigefügt: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bitte sämtliche Unterlagen 3-fach einreichen! 
 

Ort, Datum, Unterschrift  

 

 



Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 
vom 30. Mai 1978, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.2011 (Nds. GVBL. S 135) 

 

§ 10 

Genehmigungspflichtige Maßnahmen 
 

 

(1) Einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer 

 

1. ein Kulturdenkmal zerstören, verändern, instand setzen oder wiederherstellen, 

 

2. ein Kulturdenkmal oder einen in § 3 Abs. 3 genannten Teil eines Baudenkmals von seinem Standort entfernen oder mit 

Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen, 

 

3. die Nutzung eines Baudenkmals ändern oder 

 

4. in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die das Erscheinungsbild des Denkmals beeinflussen, errichten, ändern 

oder beseitigen will. 

 

 

(2) Instandsetzungsarbeiten bedürfen keiner Genehmigung nach Absatz 1, wenn sie sich nur auf Teile des Kulturdenkmals 

auswirken, die für seinen Denkmalwert ohne Bedeutung sind. 

 

 

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Gesetz verstoßen würde. Die Genehmigung 

kann unter Bedingungen oder mit Auflagen erteilt werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung dieses Gesetzes 

zu sichern. Insbesondere kann verlangt werden, dass ein bestimmter Sachverständiger die Arbeiten leitet, dass ein Bau-

denkmal an anderer Stelle wieder aufgebaut wird oder dass bestimmte Bauteile erhalten bleiben oder in einer anderen 

baulichen Anlage wieder verwendet werden. 

 

 

(4) Ist für eine Maßnahme eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschließende oder ersetzende behörd-

liche Entscheidung erforderlich, so umfasst diese die Genehmigung nach Absatz 1. Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

 

(5) 
1
 Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen keiner Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wenn sie an Kulturdenkma-

len im Eigentum oder im Besitz des Bundes oder des Landes ausgeführt werden sollen und die Leitung der Entwurfsarbei-

ten und die Bauüberwachung dem Staatlichen Baumanagement Niedersachsen übertragen sind. 
2
 Maßnahmen nach Ab-

satz 1, die durch die Klosterkammer Hannover an Kulturdenkmalen im Eigentum oder Besitz einer von ihr verwalteten 

Stiftung ausgeführt werden, bedürfen ebenfalls keiner Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. 
3
 Maßnahmen nach 

den Sätzen 1 und 2 sind dem Landesamt für Denkmalpflege mit Planungsbeginn anzuzeigen. 

 

 

(6) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 an Kulturdenkmalen im Eigentum oder Besitz des Bundes oder des Landes, die nicht 

durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen betreut werden, ist der an die Denkmalschutzbehörde gerichtete 

Antrag auf Genehmigung zeitgleich auch dem Landesamt für Denkmalpflege zu übermitteln. 
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